
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Zuständig für die Baustelle / Auskünfte erteilen: 

Bauherrschaft: Tiefbauamt BL, Kantonsstrassen / Kreis 3, Sissach Tel. 061 552 40 13 
Christian Kistler, christian.kistler@bl.ch 

Projekt- und Bauleitung: HWS Ingenieurbüro AG, Sissach Tel. 061 973 16 64 
Jonas Funk, jonas.funck@hwsag.ch, Stv. Karin Christen Hasler, karin.christen@hwsag.ch 

Bauunternehmung: Tozzo AG BL, Bubendorf, Tel. 061 853 11 33 
Beni Sprenger, beni.sprenger@tozzo.ch 

 

 
 

Baustelleninformation 
Wintersingen, Hauptstrasse 

Abschnitt Hauptstr. Nr. 8 bis Kantonsgrenze 

Behinderungen wegen Bauarbeiten 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die geplanten Bauarbeiten an der Hauptstrasse in Wintersin-
gen informieren. Das Tiefbauamt Basel-Landschaft beabsichtigt, die Hauptstrasse im Abschnitt zwischen 
Hauptstrasse Nr. 8 und der Kantons-/Gemeindegrenze instand zu setzen. Die Asphaltbeläge werden er-
setzt, schadhafte Stellen der Betonplatte saniert sowie schadhafte Randabschlüsse, Roste und Schachtab-
deckungen erneuert. Im Abschnitt Ortseinfahrt Wintersingen bis Hauptstrasse Nr. 8 wird ein lärmmindern-
der Belag eingebaut.  

 

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 18. Mai 2026 und dauern voraussichtlich bis Herbst 2026. 

Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgt in mehreren Etappen. Über die Belagsarbeiten, welche während 
einer Totalsperrung ausgeführt werden, wird durch die zuständige Bauleitung zu gegebener Zeit separat 

informiert. 

Bitte beachten Sie nachfolgende Informationen: 
 Der Verkehr im Baustellenabschnitt wird einspurig mittels provisorischer Lichtsignalanlagen oder Ver-

kehrsdienst geregelt. Wichtig: Anwohner mit Ausfahrten oder Vorplätzen im Baustellenbereich haben 
beim Ausfahren aus dem Grundstück zwingend den Phasenablauf der Lichtsignalanlage zu beachten.  

 Innerhalb einzelner Bauphasen ist die Zufahrt zu den angrenzenden Liegenschaften erschwert resp. 

zeitweise nicht möglich.  
 Der Zugang zu den Liegenschaften für Anwohnende, Sanität usw. bleibt während der gesamten Bau-

zeit gewährleistet. 

Verkehrsbehinderungen und Baustellenlärm lassen sich während der Bauzeit nicht vermeiden. Wir bitten 
Sie um Kenntnisnahme und das nötige Verständnis. Alle am Bau Beteiligten sind bestrebt, die Arbeiten 
zügig und mit möglichst geringen Einschränkungen auszuführen. 

Falls Sie Fragen oder sonstige Anliegen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

Freundliche Grüsse 

Die Bauherrschaften, Bauleitung und Unternehmung 

 

 

 

 


